2
5









Saarbrücken, 16.06.2003



Positionspapier des saarländischen Wirtschaftsministers Dr. Hanspeter Georgi  zur Regulierung des Netzzugangs bei Strom und Gas

1.  Ausgangslage

Die deutsche Energierechtsnovelle von 1998 ist unter dem Schlagwort "Deregulierung" verkauft worden. In der Tat regelt das Gesetz fast nichts, es hat noch nicht einmal einen definierten Adressatenkreis. Diesen praktisch gesetzeslosen Zustand haben die marktbeherrschenden Energieunternehmen in Deutschland mit fast unverhohlener politischer Unterstützung der Bundespolitik genutzt, um ein Viererkartell zu schaffen.

Nach einer beispiellosen Welle von Fusionen und Aufkäufen sind von ehemals 9 Verbundunternehmen der Elektrizitätswirtschaft seit Beginn der "Deregulierung" nur noch 4 übrig geblieben. Zudem haben die 4 Konzerne noch die deutsche Gaswirtschaft weitgehend unter ihre Kontrolle gebracht und kontrollieren mehr als 80 % der deutschen Stromerzeugung, fast 100 % der Regelenergie und fast alle Importleitungen. Die Energiekonzerne haben quasi nebenbei reihenweise bisher freie Stadtwerke aufgekauft oder sich an ihnen maßgeblich beteiligt. Mit Ausnahme der Pfalzwerke sind alle Regionalunternehmen mittlerweise unter gesellschaftsrechtlicher Kontrolle der 4 Energiekonzerne.

Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler, die nach Beginn der "Deregulierung" hoffnungsvoll am deutschen Markt antraten, sind inzwischen fast komplett verschwunden: Vorübergehende Dumpingpreise der 4 Konzerne haben eine wettbewerbsfeindliche "Marktbereinigung" hinterlassen. Nun steigen die Strompreise wieder, und im europäischen Vergleich viel zu hohe Netznutzungsentgelte der nach wie vor monopolistischen Netzbetreiber drohen die letzten Ansätze von Wettbewerb zu ersticken. Die Branche schreibt Rekordgewinne. 

2.  "Selbstregulierung" muss ein Ende haben

Der deutsche Sonderweg der Selbstregulierung mit Hilfe von Verbändevereinbarungen wird sonst in keinem Land der Welt praktiziert. Jedem Student der Volks- oder Betriebswirtschaftslehre ist klar, dass die Benutzung von monopolartigen In-


frastrukturen gesetzlich geregelt und staatlich beaufsichtigt werden muss. So kennen wir es auch von der Telekommunikation oder vom Bahnnetz. Genau die Energiekonzerne, die nach Aufhebung des Postmonopols vehement für eine Regulierungsbehörde Telekommunikation eingetreten sind und sich damit auch durchgesetzt haben, haben sich ebenso vehement und erfolgreich gegen eine Regulierung des Netzzugangs bei Strom und Gas gewehrt. Selbst die Haltung des Bundeskartellamts war weich: Es billigt die "Selbstregulierung" mittels Verbändevereinbarungen, die ihrerseits ja nichts als ein Kartell sind (s. Monopolkommission und Landgericht Berlin), und hat die Fusions- und Übernahmewelle nicht gestoppt.

Freilich: Die Europäische Union macht dem deutschen Sonderweg spätestens mit Wirkung Mitte 2004 ein Ende: Bis dahin muss Deutschland eine Regulierungsorganisation auf gesetzlicher Grundlage aufgebaut haben. Dann wird gelten, was die saarländische Landesregierung schon seit 1999 zu vermitteln sucht: Wettbewerb auf den Strom- und Gasmärkten ist nur durch Regulierung der Netzbenutzung möglich.

3.  Die Rechtslage

Der Bund muss also in den nächsten 12 Monaten die gesetzlichen Grundlagen für eine Netzregulierung schaffen. Dazu hat er nach dem Grundgesetz,  Art. 72 (konkurrierende Gesetzgebung), auch die Gesetzgebungskompetenz. Die erst vor wenigen Tagen in Kraft getretene Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes muss also schon wieder geändert werden.  Die sog. Verrechtlichung der Verbändevereinbarungen muss aufgehoben, Rechtsgrundlagen für eine staatliche Regulierung müssen geschaffen werden. 

Nachdem nun auch dem letzten Befürworter einer "Selbstregulierung" klar geworden ist, dass wir uns mit Netzregulierung beschäftigen müssen, ist eine Flut von Regulierungsvorschlägen zu erwarten. Bundeswirtschaftsministerium und Bundesumweltministerium haben sich bereits auf eine zentrale Regulierungsstelle des Bundes geeinigt. Allerdings hat der Bund dazu keinerlei Verwaltungszuständigkeit. 

Nach Art. 83 Grundgesetz führen die Länder die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus, soweit das Grundgesetz nicht anderes bestimmt oder zulässt. Die Gegenstände der bundeseigenen Verwaltung sind in Art. 87 a bis f aber abschließend bestimmt (Streitkräfte, Bundeswehrverwaltung, Erzeugung und Nutzung von Kernenergie, Luftverkehrsverwaltung, Eisenbahnverkehrsverwaltung, Dienstleistungen im Bereich des Postwesens).

Eine bundeseigene Regulierungsbehörde für die Nutzung der Strom- und Gasnetze ist also ohne Grundgesetzänderung und zudem ohne Zustimmung des Bundesrats gar nicht möglich. Die Eckpunktepapiere aus dem Bundeswirtschafts- und Bundesumweltministerum, die wir kennen, sind daher nichts als Makulatur. Zunächst einmal müsste der Bund 2/3 des Bundestages und die Mehrheit des Bundesrates von seinen Regulierungsvorstellungen überzeugen, zu denen er sich jetzt durch die Europäische Union gedrängt sieht.

Eine Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes und die Schaffung einer Regulierungsverordnung führt ohne Grundgesetzänderung, und falls der Bundesrat zustimmt, nur zu Regulierungsbehörden bei den Ländern, weil, wie bereits zitiert, die Länder die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit ausführen. Freilich wären die Länder mit einer derartigen Regulierungsaufgabe überfordert. Die 4 marktbestimmenden Energiekonzerne sind direkt oder indirekt in ganz Deutschland tätig, so dass sich schon die Frage stellt, welches Bundesland für welche Regulierung auf welcher Marktstufe zuständig wäre.

Aber die gegebene Rechtslage ist noch etwas absurder: Der Vermittlungsvorschlag zur Energiewirtschaftsrechtsnovelle, die vom Bundesrat am 20.03.2003 angenommen wurde, gibt jedem einzelnen Bundesland die Möglichkeit,  die Verrechtlichung der Verbändevereinbarungen im Energiewirtschaftsgesetz auszuhebeln. Das Gesetz enthält eine Vermutungsregelung, wonach bei Einhaltung der Verbändevereinbarungen die Erfüllung "guter fachlicher Praxis" vermutet werden sollte. Die Vermutungsregelung soll aber dann nicht gelten, wenn die Anwendung der Verbändevereinbarungen insgesamt oder die Anwendung einzelner Regelungen dieser Vereinbarungen nicht geeignet sind, wirksamen Wettbewerb zu gewährleisten.  Eine solche Feststellung kann ja wohl nur die zuständige Behörde treffen, und das ist nach der Verfassungslage die Energieaufsichtsbehörde  eines Bundeslandes. Dann entstünde ein rechtsfreier Raum, weil die gerade verrechtlichen Verbändevereinbarungen vom Tisch wären. 

Ein Bundesland, dass die Verbändevereinbarungen insgesamt oder in Teilen für sein Gebiet als nicht geeignet erklärt, wirksamen Wettbewerb zu gewährleisten, könnte sogar eigene gesetzliche Grundlagen zur Regulierung der Netznutzung bei Strom und Gas schaffen, weil der Bund von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz in Sachen Regulierung der Energienetze keinen Gebrauch gemacht hat. Theoretisch könnten dann 16 verschiedene Länder-Regulie​rungs​gesetze entstehen mit der Folge eines ziemlichen Wirrwarrs.  Diese Vision müsste Ansporn genug für den Bund sein, sich schleunigst mit den Ländern über die Inhalte und Aufteilung von Regulierungsaufgaben zwischen Bund und Ländern zu verständigen. Das Saarland ist jedenfalls dazu bereit.


4.  Organisation der Netzregulierung

Der saarländische Wirtschaftsminister hat schon vor der Monopolkommission (14. Hauptgutachten vom Juli 2002) vorgeschlagen, eine schlagkräftige und durchsetzungsfähige Regulierungsbehörde auch auf Bundesebene einzurichten, und zwar für alle Netzregulierungen unter einem Dach. Hierzu bietet sich am meisten die Regulierungsbehörde Telekommunikation und Post an, die nach unserem Vorschlag dann zuständig würde für Regulierungsaufgaben bei den Netzen für Telekommunikation, Eisenbahnen, Strom und Gas, und zwar mit rotierendem Personal.


Allerdings haben wir in Deutschland aus historischen Gründen etwa 1 000 Energienetzbetreiber, die nicht alle von einer zentralen Bundesbehörde beaufsichtigt werden können. Es ist auch nicht sachgerecht, dass eine zentrale Bundesbehörde beispielsweise  für die Genehmigung der Netztarife der Gemeindewerke Kirkel  im Saarland zuständig wäre.

Vielmehr schlage ich vor, dass nur der Zugang zu den Stromverbundnetzen und den überregionalen Gashochdrucknetzen inkl. natürlicher Speicher bundeszentral reguliert wird. Außerdem sollte die Bundesbehörde Koordinierungsaufgaben in Bezug auf die Netzregulierung durch die Energieaufsichtsbehörden der Länder haben. Diese Energieaufsichtsbehörden der Länder existieren bereits als
Preisaufsichts- und Kartellaufsichtsbehörden, während auf Bundesebene bisher keinerlei Verwaltungskompetenz oder Erfahrung besteht.
Auf Länderebene muss die Möglichkeit geschaffen werden, gemeinsame Behörden für mehrere Länder zu schaffen oder beliehene Institutionen nach österreichischem Vorbild mit den Regulierungsaufgaben zu betrauen.

Ich gehe davon aus, dass auf Länderebene infolge der neuen Regulierungsaufgaben keine Personalmehrung erforderlich ist, da im Falle der Netzregulierung die Energiekartellbehörden der Länder stark entlastet würden. 

5.  Aufgaben der Regulierer

Im Gegensatz zur Auffassung einiger Bundesländer und des Bundes selbst tritt das Saarland für sektorspezifische ex ante-Genehmigungen von technischen und finanziellen Netznutzungsbedingungen und -entgelten auf der Basis der Grundsätze von bundeseinheitlichen Verordnungen ein. Weiter sollten die Regulierungsbehörden des Bundes und der Länder zuständig sein für die Kontrolle der Einhaltung der Genehmigungen, für Anordnungen, Sanktionen, für die Schaffung von Transparenz, für die Kontrolle der Entflechtung von Netzbetrieb und Lieferinteressen sowie für die Schlichtung bei Streitigkeiten zwischen Netzbetreibern und dritten Lieferanten. Die Entscheidungen der Regulierungsbehörden müssen mit Sofortvollzug ausgestattet und dem Verwaltungsgerichtsweg unterworfen werden, auch im Falle beliehener Institutionen. Die Regulierungsbehörden sollen weisungsfrei arbeiten und der Fachaufsicht von Beiräten unterliegen.

Neben der Festlegung der Netzzugangsbedingungen und der Höhe sowie Struktur der Netznutzungsentgelte müssen die Regulierungsbehörden auch zuständig sein für die Sicherstellung der Versorgungssicherheit in den Kraftwerks- und Netzbereichen, für die Einhaltung technischer Standards für Netzanschlüsse und Netznutzung, für die Meß- und Abrechnungsverfahren, für die Sicherstellung des Zugangs zu Informationen für alle Marktteilnehmer, für die Erleichterung der Vorgänge des Lieferantenwechsels sowie für die Liberalisierung beim Zähler- und Meßwesen. 

Die Bundesbehörde müsste zusätzlich verantwortlich sein für die Schaffung eines zonenübergreifenden Regelenergiemarktes zum Ausgleich von Lastdifferenzen sowie für die Simulation von Gasflussmodellen in den Hochdrucknetzen. 

Nach österreichischem Vorbild sollte auch die Durchführung des KWK-Gesetzes und des Erneuerbare Energien Gesetzes zu den Aufgaben der Regulierungsbehörden zählen, denn beide Gesetze sind an die Netzbetreiber gerichtet.

6.  Netzzugangsverordnungen

Neben einer erneuten Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes sind Netzzugangsverordnungen Strom und Gas als Rechtsgrundlagen für die Arbeit der Regulierungsbehörden des Bundes und der Länder zu erarbeiten. Neben grundsätzlichen Fragen (nur Festlegung der Berechnungsmethoden versus Festlegung der Netznutzungstarife) kommt es da sehr aufs Detail an. Sicherlich wird man von den Erfahrungen bei den Verbändevereinbarungen profitieren können. Ein bloßes "Umgießen" der Verbändevereinbarungen in Verordnungen ist jedoch nicht sachgerecht und beim Gas auch gar nicht möglich, weil die Verbändevereinbarung Gas in diesem Jahr ausläuft und eine Nachfolgeregelung nicht in Sicht ist. 


Am meisten können wir profitieren von den Erfahrungen der Regulierungsstellen in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Besonders beeindruckt hat uns das österreichische Modell (E-Control GmbH), das in etwas über 1 Jahr aufgebaut wurde und offensichtlich gut funktioniert. Wir haben uns umfassend bei E-Control informiert und kommen zu der Bewertung, dass Netzregulierung leichter zu installieren und zu betreiben ist, als von uns selbst bisher befürchtet. Auch die Effizienz und die Kosten der österreichischen Regulierung sind eindrucksvoll: Umgerechnet auf einen Haushalt kostet die österreichische Regulierungsstelle nur 1 € pro Jahr. Die Befürchtungen von einer Monsterbehörde mit exorbitanten Kosten sind also unberechtigt. Klar ist anhand der österreichischen Erfahrungen auch, dass es Startschwierigkeiten mit der Netzregulierung in Deutschland geben wird und dass man einen konsensualen Weg wird gehen müssen.

Das Saarland wird noch in diesem Jahr eine Netzzugangsverordnung Strom vorlegen, die wir bereits früher erarbeitet haben und nach den Erfahrungen mit den Verbändevereinbarungen auf den neuesten Stand bringen wollen. Beim Gas wollen wir ein Netznutzungsmodell als Grundlage für eine Verordnung präsentieren, dass einen Kompromiss darstellen wird zwischen den Vorstellungen der Industrie und der deutschen Gaswirtschaft, die wir beide als nicht haltbar ansehen.

Am 06. Oktober 2003 wird das saarländische Wirtschaftsministerium in Saarbrücken einen Regulierungskongress veranstalten, auf dem verschiedene Konzepte und Modelle der Energienetzregulierung vorgestellt werden. 


7.  Anbietervielfalt herstellen 

Insgesamt wollen wir mit unserer Initiative den stehengebliebenen Wettbewerb auf den Energiemärkten wieder in Schwung bringen. Damit machen wir uns sicherlich nicht nur Freunde. Der Zugang zu den Netzmonopolen ist und bleibt aber konstitutiv für Wettbewerb. Ebenso wichtig ist eine Verschärfung der Fusionskontrolle, für die nach Lage der Dinge das Bundeskartellamt zuständig ist. Hier ist das Bundeskartellamt aufgefordert, den Rest an Vielfalt bei den deutschen Energieanbietern zu erhalten. Eine gut gemachte Netzregulierung dagegen ist geeignet, die Anbietervielfalt nachhaltig zu erhöhen. 

